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Die Polizeifamilie und ihre 
innerfamiliären Probleme 
Interne Diskriminierungserfahrungen aufgrund des 
Migrationshintergrundes, des Geschlechts und der 
sexuellen Identität 

Anhand aktueller Auswertungen von Fokusgruppendiskussionen mit deutschen Polizei-
beamtinnen und -beamten werden polizeiinterne Diskriminierungsprozesse illustriert, 
die auf den Migrationshintergrund, das Geschlecht und die sexuelle Identität Bezug 
nehmen. Diese internen Diskriminierungsformen spielen im Vergleich zum polizeilichen 
Fehlverhalten im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern wissenschaftlich eine vernach-
lässigte Rolle und stellen Polizeien als von deutschen, weißen und heterosexuellen 
Männern dominierte Organisation prinzipiell in Frage. Trotz einer jahrzehntelangen 
Zugehörigkeit von Frauen zur uniformierten Schutzpolizei in Deutschland und einem 
relativ hohen Frauenanteil sind männliche Standards und ein männliches Selbstverständ-
nis der Polizei nur teilweise aufgebrochen. Sowohl Migrationsbeamtinnen und -beamte 
als auch Frauen leiden unter einem hohen Assimilationsdruck. 

1. AUSGANGSLAGE: DIE grenzt werden. Es existieren „despotische 
„POLIZEIFAMILIE“ Patriarchen“, „böse Onkel“, „missgünstige 
Sowohl in politischen Sonntagsreden als Tanten“, „undankbare Enkel“ oder „Nazi-
auch in Selbstbeschreibungen von Poli- Großväter“, die sich ausgrenzen, bekrie-
zeien und ihren Unterorganisationen fin- gen und diskriminieren. 
det sich immer wieder die Polizeifamilie Umgekehrt dürften dabei Familienstrei-
als Metapher, Narrativ oder Topos (vgl. tigkeiten bis hin zu einem tödlichen Aus-
z.B. für die Schweiz: Pasche 2022). Aus- gang Polizistinnen und Polizisten nicht 
gedrückt soll damit werden, dass Polizei- allzu fremd sein, bilden sie doch eine 
arbeit von einem hohen Zusammenhalt typische Alltagstätigkeit der Polizei, wo-
geprägt ist, Polizeibeamtinnen und -be- mit die Attraktivität der Metapher „Poli-
amte in einer Gefahrengemeinschaft auf- zeifamilie“ einen zwiespältigen Eindruck 
einander angewiesen sind und sich damit hinterlässt. 
von anderen Berufen unterscheiden. Diese 
positive Charakterisierung unterstellt da- 1.1 Interne Diskriminierung als Thema 
bei aber ein „harmonisches und konflikt- von Polizeipolitik und Polizeiforschung 
freies Familienleben“ und blendet damit Eine Vielzahl von Polizeiskandalen in 
die Schattenseiten des Familienlebens aus, deutschen Polizeien, die seit 2019 primär 
in denen, um das Bild „Polizeifamilie“ rea- rechtsradikale Einstellungen von Polizei-
listisch zu Ende zu denken, auch Familien- beamtinnen und -beamten in den Fokus 
mitglieder schlecht behandelt und ausge- rücken, hat dazu geführt, dass sich Poli-
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zeipolitik und Polizeiorganisation so weit 
unter (öffentlichen) Druck gesetzt sehen, 
dass eine Vielzahl von Untersuchungen zu 
dieser Thematik auf Bundes- und Länder-
ebene durchgeführt wurde und wird. In 
Form von Expertenkommissionen oder 
internen Untersuchungen werden dabei 
empirische Daten produziert, primär aber 
politische „Entlastung“ gesucht, wie sie 
ein unter Druck stehender Innenminister 
benötigt oder traditionell einflussreiche 
Polizeigewerkschaften in Solidarität mit 
ihren Mitgliedern befördern.1 

Gleichzeitig findet die permanente Dis-
kussion über Werthaltungen in der Polizei 
und der deutschen Polizeiwissenschaft ak-
tuell einen neuen Höhepunkt, was positiv 
bewertet für eine intensive Auseinander-
setzung mit Vielfalt oder Diversity spricht, 
negativ aber auch eine starke Verunsiche-
rung von Polizeiorganisation und Polizei-
angehörigen reflektiert. Dahinter stecken 
primär vermutete oder tatsächliche Auto-
ritätsverluste oder Respektdefizite im Um-
gang mit Bürgerinnen und Bürgern (vgl. 
Groß 2022 und DPolB 2022). 

Die strukturell prägendste Veränderung 
im Personalkörper deutscher Polizeien in 
den letzten Jahrzehnten ist der Einzug von 
Frauen in die (uniformierte) Schutzpolizei 
ab den 1980er Jahren und die Rekrutierung 
von Polizeianwärterinnen und -anwärtern 
mit Migrationshintergrund in größerem 

Quelle: Groß (eig. Darstellung) 

Migrationshintergrund Geschlecht/ 
sexuelle Identität 

Betroffene 

Führungsamt 

neutral 

LGBTQ+ 1 

LGBTQ+ 2 

Frauen 

Fokusgruppendiskussion im Teilprojekt „Vielfalt“ 

Umfang ab den 2000er Jahren. Zusätzlich 
hat sich ein Teil der Bundesländer (insbe-
sondere westdeutsche Flächenländer) für 
eine Akademisierung des Studiums ent-
schieden (sogenannte zweigeteilte Lauf-
bahn mit nur noch gehobenem und höherem 
Polizeivollzugsdienst), während ostdeut-
sche Länder (plus Bayern und Baden-
Württemberg) weiterhin auf die traditio-
nelle Ausbildung für den mittleren Dienst 
setzen (vgl. Groß 2019). Die auf „Ähnlich-
keit“ deutscher, weißer, heteronormativer 
Männer mit mittlerem Bildungsabschluss 
und einer Einheitsausbildung fußen-
de Polizeikultur Deutschlands wurde 
und wird damit von „Vielfalt“ herausge-
fordert. Die Frage bleibt, inwieweit die 
„Polizeifamilie“ auch nach innen in der 
Lage ist, diese objektive Diversität ohne 
Reibungsverluste zu leben (vgl. Schmidt/ 
Feltes 2015). 

1.2 Die Betroffenenperspektive: Das 
Teilprojekt „Vielfalt“ 
Als Ausfluss der Expertenkommission 
„Verantwortung der Polizei in einer plura-
listischen Gesellschaft“ (vgl. Nußberger 
2021) wurde zur Umsetzung einer Viel-
zahl von Empfehlungen eine Stabsstelle 
„Fehler- und Führungskultur“ im hessi-
schen Innenministerium eingerichtet, die 
sieben Teilprojekte koordiniert, die sich 
Themen widmen wie z.B. dem Leitbild für 
die Polizei, dem Polizeistudium oder der 
Organisationsentwicklung. Das Teilprojekt 
„Vielfalt“ untersucht dabei u.a. interne Dis-
kriminierungen innerhalb der Polizei, wobei 
die Betroffenenperspektive im Vordergrund 
steht. Dazu wurden im Frühjahr 2022 sechs 
Fokusgruppendiskussionen mit Polizeibe-
amtinnen und -beamten durchgeführt, die 
als Diskriminierungsmerkmal sowohl den 
Migrationshintergrund als auch Geschlecht 
und sexuelle Identität fokussierten. 

Zwischen acht und 15 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer nahmen in rund neunzig-
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minütigen und von Externen moderierten 
Gruppendiskussionen teil, deren Tran-
skripte im weiteren als Grundlage und zur 
Veranschaulichung interner Diskriminie-
rungsprozesse dienen. 

Da Aufbau und Organisation deutscher 
Polizeien ähnlich sind, auch wenn nicht 
alle Entwicklungen zeitlich parallel laufen, 
ist aufgrund der Strukturähnlichkeit von 
einer weitgehenden Generalisierbarkeit 
der Ergebnisse auszugehen. Selbst über 
deutsche Polizeien hinaus dürften auch 
andere Polizeien und andere vergleichbare 
Organisationen ähnliche Diskriminie-
rungswelten aufweisen, wenn die Zusam-
mensetzung ihres Personalkörpers und 
Organisationsabläufe vergleichbar sind. 

2. INTERNE DISKRIMINIERUNG 
VON MIGRATIONSBEAMTINNEN 
UND MIGRATIONSBEAMTEN 
Mit wenigen Ausnahmen sind Untersu-
chungen zu Migrationsbeamtinnen und 
-beamten in der Polizei entweder funktio-
nal auf die Einsetzbarkeit und den Nutzen 
für die Polizei oder auf den Kontakt mit 
Bürgerinnen und Bürgern oder im Polizei-
jargon auf das „polizeiliche Gegenüber“ 
gerichtet (vgl. Hunold/Singelnstein 2022). 
Die wenigen Ergebnisse zu internen Fra-
gestellungen (vgl. etwa Behr 2016 und 
Behr/Molapisi 2019) zeigen aber erhebli-
che Integrationsprobleme von Migrations-
beamtinnen und -beamten auf, oft auch 
verbunden mit Diskriminierungserfahrun-
gen und Assimilationsdruck (vgl. Feltes/ 
Plank 2021). 

Selbst die pure Anzahl oder der Anteil 
von Migrationsbeamtinnen und -beamten 
wird nicht in allen Polizeien erhoben. Nur 
sieben von 16 Bundesländern verfügen 
überhaupt an Daten dazu, wobei insbe-
sondere die ostdeutschen Bundesländer 
negativ hervortreten. Im Sinne offensiver 
Erkenntnisverweigerung, oft gestützt auf 
Datenschutzproblematiken, wird eine The-

matisierung damit verhindert oder doch 
zumindest erschwert. In Hessen hat sich 
bei den Neueinstellungen etwa der Anteil 
von Migrationsbeamtinnen und -beam-
ten von knapp 12 % (2011) auf fast 24 % 
(2020) verdoppelt (vgl. Mediendienst Inte-
gration 2022). Insgesamt liegt der Anteil 
von Migrationsbeamtinnen und -beamten 
in deutschen Polizeien bezogen auf den 
gesamten Personalkörper aber weit unter 
10 % und in vielen Ländern unter 5 %. 

Ausmaß und Umfang von Diskrimi-
nierungserfahrungen mit Migrations-
hintergrund lassen sich anhand einer 
Gesamtbefragung der hessischen Polizei 
abschätzen, in der Ende 2019 eine allge-
meine Frage nach negativen Aspekten der 
Berufstätigkeit gestellt wurde. Anhand 
einer vorgegebenen Liste berichten nur 
7 % der Befragten von „Ausgrenzung und 
Mobbing“ (HKE 2020, 28). Bei fünf vor-
gegebenen Aspekten „unangemessenen 
Verhaltens innerhalb der Polizei“ hat aber 
schon fast ein Drittel der Befragten „Dis-
kriminierung, Ausgrenzung und Mobb-
ing“ erlebt, und fast ein Fünftel „rassis-
tische Äußerungen“ ertragen müssen, 
beides Erfahrungen, die als stark belas-
tend erlebt werden (ebd., 33). 

2.1 Berufliche Primärsozialisation: Bin 
ich hier richtig? 
Schon zu Beginn ihrer beruflichen Lauf-
bahn sehen sich Polizeibeamtinnen und 
-beamte mit Migrationshintergrund prin-
zipiellen „Abstoßungsreaktionen“ ihrer 
Organisation konfrontiert, die sowohl im 
Auswahlverfahren, im theoretischen Stu-
dium als auch den praktischen Studien-
abschnitten auftreten (vgl. Malczewski 
2022): 

„Zweites Beispiel, im Studium wird mir 
einfach vorgeworfen, also im ersten Se-
mester war das, dass ich im zweiten Se-
mester meine Sachen packen werde und 
vom Studium quasi, also exmatrikuliert 



54 

.SIAK-JOURNAL 1/2023

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

 

 

   
 

 
 

   
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
     

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

  
 
 

 

werde. Also der Grund wurde nicht ge-
nannt, es wurde einfach nur gesagt, hier, 
der Kollege Nummer neun, der wird im 
zweiten Semester das Gelände verlassen, 
nachdem er seine Sachen abgegeben hat. 
Habe ich gefragt: Ja, wie kommen Sie 
denn darauf? Ja, dann hieß es, ja, das 
werden Sie schon sehen.“ (Mig B, 7) 

Die berufliche Erstsozialisation bietet 
anscheinend besonders gute Möglichkei-
ten, wenn es darum geht, Migrationsbe-
amtinnen und -beamten zu vermitteln, 
dass sie fehl am Platze sind. Anscheinend 
sehen sich Polizeibeamtinnen und -be-
amte, die mit Lehr- und Ausbildung be-
traut sind, besonders bemüßigt, auf die 
Homogenität und „Reinheit“ der Polizei 
zu achten. Sie haben aber aufgrund des 
Erstkontaktes und der ausgeprägten Hier-
archie auch besondere Möglichkeiten, ihre 
Ressentiments auszuleben – zumindest 
empfinden sie es so. Dies verwundert um-
so mehr, als gerade mit Hochschule und 
Studium Werthaltungen verknüpft sind, 
die Diskriminierung unwahrscheinlicher 
machen sollten. Auch im Auswahl- und 
Einstellungsprozess gibt es eindeutige 
„Abstoßungsreaktionen“ der „deutschen 
Polizei“, wenn migrantischen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern direkt vermittelt 
wird, dass sie „fehl am Platze“ seien oder 
indirekt diskriminierend ein vermeintlich 
objektiver Sprach- oder Intelligenztest das 
Kriterium „culture free“ nicht erfüllt. 

2.2 Sprache-Kultur-Religion: „Ölaugen“, 
„Ekelspeisen“ und „Fasten“ 
Differenziert man zwischen Sprachkennt-
nissen und Sprachgebrauch werden ver-
schiedene Diskriminierungsformen bei 
Migrationsbeamtinnen und -beamten er-
kennbar. Die ursprüngliche Idee, mit Hilfe 
von Fremdsprachenkenntnissen, die bis 
heute auch Einstellungsvoraussetzung 
bei vielen Polizeien sind, einen „Mehr-
wert“ für die Polizeiarbeit zu generieren, 

wird in den Gruppendiskussionen durch-
aus zwiespältig gesehen. Kann schon die 
Zugangsvoraussetzung „Fremdsprachen-
kenntnisse“ als institutionelle Diskrimi-
nierung gewertet werden, wird es zu einer 
persönlich negativen Erfahrung, wenn 
sich Migrationsbeamtinnen und -beamte 
als „ausgenutzt“ oder „instrumentalisiert“ 
erleben, wenn sie (nur) aufgrund ihrer 
Sprachkenntnisse angefordert oder einge-
setzt werden. Der „Mehrwert“ für die Or-
ganisation schlägt sich damit individuell 
als latente Diskriminierung nieder. Gekop-
pelt ist dies oft mit einer Rolle als Vermitt-
ler bei Konfliktlösungen im Umgang mit 
„Landsleuten“, wobei nicht nur Sprach-
wissen, sondern auch kulturelles Wissen 
unterstellt wird. Die damit verbundene Er-
wartung sowohl als Sprach-Scout als auch 
als Kultur-Scout fungieren zu müssen, 
stößt dabei auf Ablehnung und wird als 
Zusatzbelastung oder „Mehrarbeit“ emp-
funden. Deutschkenntnisse werden dage-
gen innerdienstlich mit Verwunderung 
quittiert nach dem Motto „Du sprichst 
aber gut deutsch“, während tatsächliche 
oder perzipierte orthographische Mängel 
bei Migrationsbeamtinnen und -beamten 
als Diskriminierungsansatz eingesetzt 
werden. 

Als direkte Form von Ausgrenzung und 
Marginalisierung bieten sich herabwürdi-
gende Begriffe für Migrationsbeamtinnen 
und -beamte an, deren breite Palette so-
wohl extern als Bezeichnung für migranti-
sche Bevölkerung als auch intern verwen-
det werden. „Schwarzköpfe“, „Kanacken“, 
„Kanackenstreifen“, „Ölaugen“ und „Ne-
ger“ sind Teil des polizeilichen Sprachge-
brauchs, häufig „relativiert“ durch einen 
„rauen Umgangston“, der in der Polizei 
charakteristisch sei. 

Während Religion oder religiöse Über-
zeugungen an sich als Diskriminierungs-
ansatz kaum verwendet und damit tabui-
siert werden, sind damit verbundene 
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Verhaltensregeln wie Speisevorschriften, 
Fastenzeiten oder Feiertage häufig ver-
wendete individuelle Diskriminierungs-
strategien: 

„Also mir ist ganz oft aufgefallen, wenn 
mal gemeinsam gekocht wird und man 
aufgrund irgendwelcher Gründe, wie zum 
Beispiel Religion, auf gewisse Lebensmit-
tel verzichtet, dass dann irgendwie die Au-
gen verdreht werden oder dass man dann 
immer so als Extrawurst dargestellt wird 
und nicht unbedingt sofort irgendwie in 
der Gemeinschaft gut ankommt. Wenn es 
zum Beispiel Rührei mit Speck gibt und 
man sagt, hier, lasst es euch schmecken, 
aber ich mache mein eigenes Rührei oh-
ne Speck und dann wird man immer so 
dargestellt, als wenn man das irgendwie 
bewusst macht, um den Kollegen auf den 
Nerv zu gehen.“ (Mig N, 12) 

Selbst kleine Abweichungen wie „Speck 
oder Nicht-Speck“ können dazu dienen, 
Abgrenzungen vorzunehmen und auf eine 
einheitlich-deutsche Polizei-Esskultur2 zu 
verweisen und mikroaggressiv Abgren-
zungen vorzunehmen. 

Pseudo-rational und mit Verweis auf ob-
jektive Anforderungen werden Fastenvor-
schriften diskriminierend eingesetzt: 

„Ja, zum Thema Ramadan beispielswei-
se. Das hat bei mir bei meiner Bewerbung 
begonnen damals […], da wurde ich ge-
fragt, ob ich am Ramadan fasten wollen 
würde. Ich meinte dann, dass ich eigent-
lich wollte, also meine Religion schreibt es 
mir vor und dass es für mich kein Problem 
sei. Ich mache Sport im Ramadan, das ist, 
wie gesagt, kein Problem. Dann wurde die 
Frage gestellt: Ja, aber Sie würden Aus-
rüstung tragen, die zwanzig Kilo wiegen 
würde und das in der prallen Sonne. Also 
da wurde versucht, jedes Mal irgendwie 
ein schlimmes Szenario zu erstellen […].“ 
(Mig B, 8 f) 

Die Hilflosigkeit der vorgebrachten Argu-
mentation wird bei einem kleinen Wider-

spruch aber schnell deutlich und kann mit 
einer Steigerung der Anforderungen kaum 
noch aufrechterhalten werden. Die selbst-
verständliche Annahme, dass (musli-
mische) Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amte an christlichen Feiertagen Dienst 
versehen sollten, wirkt dagegen schon fast 
„naiv“; muslimische Feiertage finden im 
Dienstplan dagegen keine oder nur wider-
willige Berücksichtigung. 

2.3 Generalisiertes Misstrauen oder 
„Ein Türke in Uniform“ 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamte begegnen nicht nur ver-
deckten Diskriminierungen innerhalb ihrer 
Organisation oder mit „war doch nur Spaß“ 
begründeten Mikroaggressionen nach dem 
Muster „Machst du wieder Urlaub in der 
Heimat“, sondern müssen auch mit offen-
sichtlichen psychischen Verletzungen oder 
manifesten Benachteiligungen leben, die 
auf ein generalisiertes Misstrauen zurück-
zuführen sind. Dabei überlagert das Miss-
trauen dann Solidarität, Zusammenhalt 
und Kameradschaft in der Polizei. 

„[…] ich hatte die komplette Uniform an, 
also alles dienstlich geliefert, nichts privat 
beschafft, mein Namensschild war dran, 
alles so, wie es sein soll, hatte aber meine 
Zugangskarte vergessen. Als ich geklin-
gelt habe, fragt man mich, woher soll ich 
wissen, dass du Polizist bist, zeig mir mal 
deinen Dienstausweis. In Uniform, so. Das 
sind so Sachen. Und ich gehe dann hoch 
und erzähle das meiner eigenen Dienst-
stelle und dann heißt es, ja, so, ihr Auslän-
der könnt doch alle beschaffen, gefälscht, 
für achtzig Euro kriegst du doch bestimmt 
so eine Uniform hin. Solidarität in anderer 
Richtung ist das, ja, also in andere Rich-
tung, solidarisiert sich mit dem Kollegen, 
der mich nach dem Dienstausweis fragt.“ 
(Mig B, 2) 

Nicht einmal objektive Insignien der 
Zugehörigkeit zur Polizei, wie eine Uni-
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form mit Namensschild, können Skepsis 
und Misstrauen überwinden, wenn die 
„falsche“ Person, sprich ein phänotypisch 
nichtdeutscher Körper, darin steckt. Mas-
sive Vorurteile über „Ausländer“ müssen 
die eigene Einschätzung dann retten, um 
keine allzu großen kognitiven Dissonan-
zen zwischen Tatsachen und Vermutungen 
entstehen zu lassen. 

Selbst objektive Diskriminierungen aus 
rassistischen Motiven und vermeintlichem 
Selbstschutz finden sich, wenn Leistungen 
in Praxisabschnitten schlechter bewertet 
werden, um dem Vorwurf zu entgehen, po-
tentielle Terroristen nicht erkannt zu haben. 

„[…] durch gewisse Praxisausbilder die 
Punkte verwehrt werden, […] mit der Be-
gründung, die haben dann auch tatsäch-
lich so ins Gesicht gesagt, dass man ja 
eigentlich wisse, wann man oder wo man 
in fünf Jahre sein werde. Und wenn man 
dann irgendwie einen Anschlag macht, 
dann würde man in die Akte gucken und 
sehen, dass Praxisausbilder XY 15 Punkte 
vergeben hat und dann würden die Fragen 
auf ihn zukommen. Also auch eine ganz 
verquere Sicht auf die eigenen Kollegen, 
[…].“ (Mig N, 9) 

Häufig finden sich in derselben Argu-
mentationslinie auch Unterstellungen, 
nach denen sich Migrationsbeamtinnen 
und -beamte mit „ihrem“ Klientel, also 
Bürgerinnen und Bürgern mit demselben 
Migrationshintergrund, „verbrüdern“ wür-
den und korrekte Polizeiarbeit dadurch 
torpediert würde. Problemlösungen, die 
aufgrund von Sprach- oder Kulturkennt-
nissen erreicht werden (sollen), werden im 
Nachhinein negativ gewertet und gegen 
Kolleginnen und Kollegen mit Migrations-
hintergrund gewendet. Latent wird damit 
immer von der Gefahr des „Überlaufens“ 
von Migrationsbeamtinnen und -beamten 
ausgegangen, die sowohl Terroristinnen 
und Terroristen aber auch selber Straftäte-
rinnen und Straftäter werden könnten. 

2.4 Anpassung und Übererfüllung: Der 
berufliche Start bei „-20 Prozent“ 
„[…] die Kollegen, sage ich jetzt mal, oder 
Kolleginnen mit deutschem Namen und 
ganz klassisch dem deutschen Aussehen 
und alles passt perfekt ins Bild, die starten 
bei Null beispielsweise und ich, die anders 
aussieht und jetzt noch eine Frau hinzu-
kommt, über Sexismus brauche ich gar nicht 
bei der Polizei reden, da könnte ich nochmal 
vier Stunden erzählen, muss mich doppelt 
und dreifach beweisen, das heißt, meine 
Stufe beginnt bei minus zwanzig ungefähr, 
während alle bei Null starten.“ (Mig B, 22) 

Der subjektiv empfundene Druck von 
Minderheitengruppen, „mehr Leistung“ 
erbringen zu müssen als die Mehrheits-
gruppe, ist auch im Zusammenhang von 
Diskriminierungen von Migrationsbeam-
tinnen und -beamten zu beobachten. Diese 
Anpassungsleistung wird sowohl als un-
gleiche Startbedingung als auch als „over-
achievment-Phänomen“ erlebt, bei dem 
Erwartungen übertroffen werden müssen. 
Mit „Überleistung“ sollen Anerkennung und 
Integration erreicht werden. Überstunden 
und Sonderschichten werden „freiwillig“ 
und bereitwillig übernommen, sind aber 
doch nur Ausfluss einer Diskriminierung. 

„[…] das glauben Leute ohne Migrations-
hintergrund oder Migrationsgeschichte 
nicht wirklich, aber jeder, der ihn hat, der 
versteht das, mit Migrationshintergrund 
hier in Deutschland, du musst mehr leisten 
als andere.“ (Mig N, 4) 

Migrationsbeamtinnen und -beamtehaben 
die Empfindung nicht „sie selbst sein“ zu 
dürfen, wenn ihnen direkt oder indirekt 
gesagt wird, dass sie „mehr deutsch“ sein 
sollen oder „Deutsch sein als Tugend bei 
der Polizei“ hochgehalten wird. 

Zusätzlich lässt sich aus dem ersten 
Zitat das Phänomen Intersektionalität 
ableiten, wenn eine Migrationsbeamtin 
beiläufig auf Sexismus in der Polizei zu 
sprechen kommt, obwohl sie eigentlich 
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über ungleiche Startbedingungen von 
deutschen und migrantischen Polizeibe-
amtinnen und -beamten berichten will. 
Diese multiple Diskriminierung kann 
als Überleitung zu Diskriminierungs-
erfahrungen von Frauen und LGBTIQ+-
Personen innerhalb der „Polizeifamilie“ 
dienen. In einer Abwägung einer Migra-
tionsbeamtin ist es sogar das größere 
Problem als Frau in der Polizei diskri-
miniert zu werden als als Beamtin mit 
Migrationshintergrund. 

„[…] ich glaube, das Thema Geschlecht 
war vielleicht bei mir sogar noch vorder-
gründiger als das Thema Migrationshin-
tergrund. Weil ich glaube, das Thema 
Geschlechtergerechtigkeit in der Polizei 
ist vielleicht noch ein viel größeres Thema 
als das Thema Migrationshintergrund, das 
ist meine Wahrnehmung, ja.“ (Mig F, 10) 

3. INTERNE DISKRIMINIERUNGS-
ERFAHRUNGEN VON FRAUEN 
UND LGBTIQ+-PERSONEN 
Mit 35–40 % Frauenanteil an den Einstel-
lungsjahrgängen deutscher Polizeien und 
einem auf rund ein Viertel gestiegenen 
Gesamtfrauenanteil ist seit dem Eintritt 
von Frauen in die uniformierte Schutz-
polizei ab den 1980er Jahren eine deutliche 
„nominale Feminisierung“ der Polizei ver-
bunden (Groß 2019, 9). Im Gegensatz zu 
Migrationsbeamtinnen und -beamten, die 
es noch nicht so lange in den Reihen der 
Polizei gibt und deren Anteil auch gerin-
ger ist, müssten sich quantitative und qua-
litative „Gewöhnungseffekte“ eingestellt 
haben, um die Diskriminierung von Frauen 
in der Polizei zu reduzieren. 

Es gibt aber ein Drittel der befragten 
hessischen Polizeibeamtinnen und -be-
amten an, von Bürgerinnen und Bürgern 
mit „sexistischen Äußerungen“ belegt 
worden zu sein, was zum Großteil Polizis-
tinnen betrifft; dies dürfte auf ausgeprägte 
Akzeptanzprobleme von Bürgerinnen-

und Bürgerseite zurückzuführen sein, 
die am Geschlecht festgemacht werden 
(vgl. HKE 2020, 30). Intern geben aber 
auch gut 20 % der befragten Polizistinnen 
(und vermutlich weniger Polizisten) an, 
mit sexistischen Äußerungen konfrontiert 
worden zu sein, drei Prozent haben sogar 
sexuelle Übergriffe erlebt (vgl. ebd., 33). 

Neben Parallelitäten im internen Diskri-
minierungsverhalten von Migrationsbe-
amtinnen und -beamten auf der einen Seite 
und Diskriminierungen nach Geschlecht 
und sexueller Identität auf der anderen, 
ergeben sich aber auch spezifische Diskri-
minierungen der letzten Gruppen. 

3.1 Heteronormativer Anpassungsdruck: 
„Tiefere Stimmen und dickere Eier“ 
Gibt es für Migrationsbeamtinnen und 
Migrationsbeamte einen Anpassungsdruck 
in Richtung „deutsch“, „deutsch sein“ und 
„deutsche Polizei“, stellt sich Polizistinnen 
und Beamtinnen und Beamten, die nicht 
dem heteronormativen Bild entsprechen, 
ein als diskriminierend und belastend emp-
fundener Druck in Richtung einer hetero-
normativen „männlichen“ Polizei. Polizei-
beamtinnen sollen dabei auch Männlichkeit 
ausstrahlen, verbunden mit überlegener 
männlicher Körperlichkeit, Stärke und 
letztendlich „Kampfbereitschaft“ für 
körperliche Auseinandersetzungen. 

„Also es ist ein ständiger Kampf gegen 
sich, gegen die anderen sich zu behaupten 
und gefühlt versucht man, dickere Eier 
zu entwickeln, als es die Männer haben. 
Weil nur dann kommt man irgendwie an 
den Punkt, wo man ansatzweise akzeptiert 
wird.“ (F, 7) 

Da „Körperlichkeit“ und Fitness eine 
konstitutive Rolle in der Polizei spielen, 
sehen sich Frauen gezwungen (oder werden 
von männlichen Beamten dazu gedrängt) 
Männlichkeit auszustrahlen, um bei ihren 
Kollegen Akzeptanz zu erlangen. Das geht 
sogar so weit, dass Frauen ihre Stimme 
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anpassen, tiefer und „männlicher“, oder 
ihre Haare nicht mehr offen tragen. 

„Aber man kann auf jeden Fall nicht die-
jenige sein, die man zu Hause ist, und ich 
glaube auch, mein Mann, würde der mich 
auf der Arbeit erleben, hätte der mich 
wahrscheinlich auch nicht geheiratet. Also 
das ist, also man zieht dann einfach so 
seinen Umhang an, seinen Panzer und geht 
arbeiten und zu Hause zieht man den wie-
der aus und ist einfach man selbst.“ (F, 11) 

Die Anpassungsleistung führt dazu, dass 
Polizeidienst und Privatsphäre als disso-
ziativ und weit auseinanderliegend erlebt 
werden, eine Erfahrung, die von Polizei-
beamten nur selten, oder wenn, dann stark 
abgeschwächt berichtet wird. 

3.2 Alltagssexismus: „Mäuschen-
Alarm“ und „abstoßende Schwule“ 
Die Bandbreite alltagssexistischer Prak-
tiken reicht von manifester Benachteili-
gung in beruflichen Abhängigkeitsverhält-
nissen, wenn es zu sexueller Abweisung 
kommt, über chauvinistische Sprüche bis 
hin zu vermeintlich harmlosen Späßen: 

„Bei mir im Jahrgang war auch eine 
Kollegin dabei, die hat – wie nennt man 
das – freundliche Sätze oder Avancen von 
ihrem Bärenführer3 bekommen, die ist 
nicht drauf eingegangen. Hat eine misera-
ble Bewertung bekommen und er hat dafür 
gesorgt, dass sie keine Praktikumsdienst-
stelle mehr örtlich zugewiesen bekommt, 
sondern mit Fahrzeit von X Zeit. Obwohl 
ganz genau auch bekannt war, dass sie 
kein persönliches Auto hat.“ (F, 6) 

Betroffen sind davon sowohl Polizei-
beamtinnen als auch nicht heteronormati-
ve sexuelle Identitäten. Schwule und les-
bische Beamte und Beamtinnen werden 
offensiv nach ihrem konkreten Sexualver-
halten („wer ist bei euch der Mann“) be-
fragt, Schwule als „abstoßend“ für Män-
ner, lesbische Polizeibeamtinnen eher als 
neutral oder phantasieanregend wahrge-

nommen: Für männliche Kollegen ist bei 
Abfahrt einer weiblichen Doppelstreife 
von lesbischen Polizistinnen klar: „die 
lecken sich jetzt“. 

Bürgerinnen werden im Beisein von 
Kolleginnen mit „Mäuschen-Alarm“ titu-
liert und sehen sich selbst einer taxierenden 
körperlichen Bewertung ausgesetzt, die als 
„Fleischbeschau“ empfunden wird; mit 
den Worten „Zieh dir was Hübsches an“ 
erfolgt eine Einladung zu offiziellen Ter-
minen. Weitere diminutive Bezeichnungen 
für Polizeibeamtinnen sind etwa „Mäus-
chen“, „Schätzchen“, „Kleines“ oder „Mä-
dels“. Weibliche Doppelstreifen werden als 
„Hühnerstreifen“ herabgewürdigt. 

Der Begriff „schwul“ wird in einem 
problematischen internen Sprachgebrauch 
für „schwule Aufträge“ oder als „schwule 
Scheiße“ verwendet; selbst das Dienstfahr-
zeug Ford-Transit bleibt nicht davon ver-
schont, als „Transe“ bezeichnet zu werden. 
Es gibt viele „Sprüche“ gegen Schwule, 
die auch als „Test“ für Neueinsteiger fun-
gieren, um zu sehen, wie weit gegangen 
werden kann. Für lesbische Beamtinnen 
stehen bei einem Kinderwunsch unaufge-
fordert „Samenspender“ zur Verfügung. 

3.3 Institutionelle Diskriminierung: 
Von Toiletten und Krawattenclips 
Überraschend sind Formen institutioneller 
Diskriminierung von Frauen in der Polizei, 
die sich an der Ausstattung4 und Logistik 
festmachen lassen. Diese Nichtberück-
sichtigung von weiblichen Anforderun-
gen und Bedürfnissen war mit Einzug von 
Frauen in die uniformierte Schutzpolizei 
umfangreiches Diskursthema im Rahmen 
der prinzipiellen Geeignetheit von Frauen 
für die Polizei. Aber auch aktuell sind die-
se Probleme anscheinend nicht vollständig 
gelöst: 

„Zum Thema Dienstkleidung nur eins, 
ist ja schön, dass die anders rum geknöpft 
sind, jetzt bin ich im Innendienst, soll ein 
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weißes Hemd und Krawatte tragen, am 
besten noch Krawattenclip. Ich kann den 
Krawattenclip nicht an mein Hemd knip-
sen, weil der nur so rum geht und nicht 
anders rum. Wie soll das funktionieren?“ 
(F, 21) 

Wenn es zwar Diensthemden (Dienst-
blusen) für Frauen gibt, ein dazu passen-
der Krawattenclip nur in der Männer-
hemdversion verfügbar ist, könnte dies 
als „kleines Versehen“ eines männlichen 
Beschaffungswesens interpretiert werden, 
wenn aber die Toilettenfrage zu hilflosen 
Appellen an weibliche Einsatzkräfte führt, 
ist eine männlich-systemimmanente Dis-
kriminierung von Frauen deutlich sichtbar. 

„Ein Einsatzführer, der meinte an die 
Frauen: Ihr wisst Bescheid, ihr könnt 
nicht pinkeln gehen, also trinkt auch ein-
fach nichts. Bei 40 Grad, während sich die 
Männer da die Flaschen in den Hals ge-
schoben haben und überall pinkeln konn-
ten, durften wir nichts trinken.“ (F, 4) 

Einteilige Einsatzanzüge, fehlende Halb-
schuhe für Frauen oder einer Positionie-
rung von Hoheitsabzeichen direkt über der 
Brust scheinen ohne jegliche weibliche 
Beteiligung erfolgt zu sein und dokumen-
tieren die Nichtexistenz von weiblichen 
Ausstattungserfordernissen „männlicher“ 
Beschaffung. 

3.4 Frauen und ihre Eignung: „Du 
bleibst mal hier“ 
Im Gegensatz zu Migrationsbeamtinnen 
und -beamten und schwulen Polizeibe-
amten, bei denen Diskriminierung auf 
ein diffus-rassistisches bzw. homophobes 
„Nicht-dazu-Passen“ aufbaut, wird intern 
bei Frauen in der Polizei die prinzipielle 
Nichteignung diskriminierend in den Vor-
dergrund gerückt: 

„[…] dass bei der Verteilung von den 
Einsatzfunktionen überhaupt nicht gefragt 
wird, sondern gesagt wurde, na ja, wir 
haben eine Kollegin hier mit dabei, dann 

macht die Fahrzeugwache oder fahrt im 
Fahrzeug hinterher.“ (F, 5) 

„Oder für Festnahmen, hier als Festnah-
metag, nein, du fährst hier die Sachbear-
beitung, kannst dich hinten reinsetzen. 
Oder bist kurz vor dem Zugriff, wirst fest-
gehalten und in den Sitz gedrückt, was so 
offensichtlich ist und was jeder weiß […].“ 
(F, 30) 

Frauen passen damit nicht in den männ-
lichen Alltag der Polizei, sind „lästig“ im 
Dienstbetrieb und müssen „irgendwie er-
tragen werden“. Sie sind nicht „stressresis-
tent“, damit auch nicht für Führungspo-
sitionen oder Spezialeinheiten geeignet. 
Bestenfalls übernehmen sie den „Schreib-
kram“. Damit wird zwar nicht mehr die 
prinzipielle Eignung von Frauen für die 
uniformierte Schutzpolizei bestritten, wie 
es noch in den 1980er und 1990er Jahren 
der Fall war; es wird aber die Eignung für 
Teile der Polizeiarbeit, spezielle Einheiten 
oder Führungspositionen diskriminierend 
in Frage gestellt. 

4. UND WO BLEIBT DAS 
POSITIVE? 
Nach diesem Blick in die „dunklen Ecken 
der Polizeifamilie“ sollen, neben positiven 
Entwicklungen bei innerdienstlicher Dis-
kriminierung, Reaktionen der Organisation 
Polizei und Auswirkungen auf die wissen-
schaftliche Bearbeitung des Themas posi-
tive Aspekte den Abschluss der Betrach-
tung bilden. 

Aus den Gruppendiskussionen wird 
deutlich, dass das Bewusstsein für inner-
dienstliche Diskriminierungsaspekte deut-
lich zugenommen hat. Zu vermuten ist, 
dass dabei gesellschaftliche und polizei-
bezogene öffentliche Diskurse, die mit 
„racial profiling“ und der „me too-Debatte“ 
zu tun haben, sich auch problemsensibili-
sierend auf innerdienstliches Verhalten 
auswirken. Eine positive Entwicklung ist 
im Bereich schwuler Polizeibeamter und 
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lesbischer Polizeibeamtinnen zu konsta-
tieren, die mit weniger Diskriminierung 
innerdienstlich leben müssen (vgl. Möbius 
2017). Die sexuelle Orientierung spielt 
dabei anscheinend keine entscheidende 
Rolle mehr. Positive Erwartungen beste-
hen gegenüber jüngeren Führungskräften, 
die sowohl einer anderen Generation ange-
hören als auch anders ausgebildet wurden 
als der „alte weiße Polizeimann“. 

In vielen deutschen Polizeien ist zu be-
obachten, dass sich mehr Beratungs- und 
Hilfsinstanzen, wie Polizeibeauftragte, 
Ausländerbeauftragte, Gleichstellungs-
instanzen oder Antidiskriminierungs-
stellen, auch um das Thema innerdienst-
liche Diskriminierung kümmern. Die 
Anzahl von Fortbildungsangeboten, etwa 
zu interkulturellem Wissen oder zu Diver-
sitätsmanagement, steigt. Auch an den 
Polizeihochschulen, Polizeiakademien 
und in der Ausbildung für den mittleren 
Dienst nimmt die Thematik „Diskriminie-
rung“ einen breiteren Raum ein. Ungelöst 
sind dabei oft unklare Zuständigkeiten, 
die ein „Beratungswirrwarr“ oder Doppe-
lungen auslösen. 

1 Schon allein der Titel der hessischen Exper-

tenkommission „Verantwortung der Polizei in 

einer pluralistischen Gesellschaft. Die gute Ar-

beit der Polizeibeamten stärken, Fehlverhalten 

frühzeitig erkennen und ahnden“ drückt neben 

seiner Umständlichkeit aus, dass die Erhebung 

extremistischer Einstellungen und dadurch moti-

viertem Fehlverhalten in der Polizei nicht isoliert 

erfolgen kann. Aus Sicht der Auftraggeber, also 

des Innenministeriums und der Gewerkschaften, 

kann dies nur in einem Kontext erfolgen, der po-

sitive Aspekte der Polizeiorganisation und von 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ebenfalls 

enthält. Typisch ist ebenfalls, dass ein Schwer-

punkt auf konkrete Lösungsstrategien gelegt wird. 
2 Nahrungsaufnahme und Essgewohnheiten im 

polizeilichen Dienstbetrieb wären nebenbei eine 

Aus polizeiwissenschaftlicher Perspek-
tive haben die Aufdeckung von extremis-
tischen Einstellungen und Verhaltenswei-
sen in mehreren deutschen Bundes- und 
Länderpolizeien dazu geführt, dass sich 
Polizeien und Polizeipolitik neben einer 
parlamentarischen Aufarbeitung5 in einer 
Vorwärtsstrategie auch für eine Vielzahl 
von wissenschaftlichen Untersuchungen 
oder Forschungsprojekten öffnen (muss-
ten). Wie lange dieses „window of op-
portunity“ geöffnet bleibt, ist abzuwar-
ten; aber schon aktuell kann die Fülle an 
neuen Ergebnissen, die auch für interne 
Diskriminierungen in der Polizei gewon-
nen werden, die an alte Forschungslinien 
anknüpfen und die Konzepte aus der Ex-
tremismusforschung, wie z.B. „gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit“ (vgl. 
Gutschmidt/Vera 2020), oder zur Polizei-
kultur, wie z.B. Cop Culture (vgl. Behr 
2017), einer erneuten Prüfung unterzie-
hen. Zu hoffen bleibt dabei abschließend, 
dass die „Polizeifamilie“ ihren „Thera-
piebedarf“ langfristig wissenschaftlich 
fundiert erhält und dann auch praktisch 
umsetzen kann. 

interessante Fragestellung, die als Konzept „po-

lizeiliche Esskultur“ interessante Ergebnisse zu 

polizeilicher Identität liefern könnte. Erwähnt 

seien hier nur das „Schutzmanns-Frühstück“, 

dessen Deftigkeit für eine „erfolgreiche“ Polizei-

arbeit sorgt. 
3 „Bärenführer“ ist Polizeijargon für einen Pra-

xisausbilder, der eine 1:1 Betreuung in prakti-

schen Studienabschnitten durchführt. 
4 Auch polizeiinterne Diskurse, die die persönli-

che Ausstattung von Polizeibeamtinnen und 

-beamten betreffen, erfreuen sich höchster Be-

liebtheit und könnten in ihrer identitätsstiftenden 

Funktion gesondert analysiert werden. 
5 Aktuelles Beispiel ist die Einsetzung eines par-

lamentarischen Untersuchungsausschusses in 

Baden-Württemberg zum Thema „Handeln des 
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Innenministers und des Innenministeriums im 

Fall des Verdachts der sexuellen Belästigung ge-

gen den Inspekteur der Polizei Baden-Württem-

berg und Beurteilungs-, Beförderungs- und 

Stellenbesetzungsverfahren in der Polizei Baden-

Württemberg (UsA IdP & Beförderungspraxis)“ 

(Landtag von Baden-Württemberg 2022). 
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